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1 

Einführung 

Untersuchungsgegenstand und Aufbau der Arbeit 
Die Rechtsfigur des Sonderbeauftragten ist ein Thema, welches bisher in 
der Fachliteratur nur wenig Aufmerksamkeit gefunden hat.1 Soweit ersicht-
lich sind die im Januar 2011 erschienene Dissertation von Bernhard Fied-
ler2 sowie die vorliegende Dissertation die ersten Arbeiten, die die Rechts-
figur des Sonderbeauftragten ausführlich behandeln. Auf den ersten Blick 
mag es verwunderlich sein, dass die Rechtsfigur des Sonderbeauftragten 
bisher nur wenig Aufmerksamkeit gefunden hat, handelt es sich doch bei 
ihr um ein „praktisch besonders bedeutsam[es]“3 und somit „wichtiges auf-
sichtsrechtliches Instrument“4. Seine rechtliche Einordnung mitsamt seinen 
offenen Fragen tritt nicht klar hervor,5 obwohl doch die Einsetzung eines 
Sonderbeauftragten weit in verfassungsmäßig geschützte Rechtspositionen 
eingreifen kann. Der zweite Blick aber lässt erkennen, dass die Versiche-
rungsaufsicht „weitgehend im Verborgenen funktioniert“6. Das mag damit 
zusammenhängen, dass das Versicherungsaufsichtsrecht vielfach ein von 
Kooperation und Konsens geprägtes Aufsichtssystem ist, es also ver-
gleichsweise nur selten zu gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen 
Aufsichtsbehörden und Versicherungsunternehmen gekommen ist.7 In der 
Folge hat das Versicherungsaufsichtsrecht daher im Vergleich zu anderen 
Bereichen des besonderen Wirtschaftsverwaltungsrechts insgesamt gese-
hen nicht die gleiche umfangreiche Beachtung durch die Wissenschaft er-
fahren. Hierin mag dann auch die Ursache dafür zu sehen sein, dass die 
                                                 
1  So schon Rühe, ZfV 1956, S. 545 (546); die Aussage von Fuchs, Beauftragte, 1985, S. 43 f., wonach der 

Sonderbeauftragte im Versicherungsrecht besonders erforscht sein soll, war bisher eindeutig zu weit.  
2  Fiedler, Sonderbeauftragter als Eingriffsinstrument, 2010, S. 1 ff., der einen Schwerpunkt in seiner Arbeit 

auf den Aspekt „Sonderbeauftragter und Corporate Governance“ legt und diesem entsprechend seiner Unter-
suchung einen gesellschaftsrechtlichen Ansatz zugrundelegt, wohingegen die vorliegende Arbeit einen öf-
fentlich-rechtlichen Ansatz verfolgt; vgl. hinsichtlich der Arbeit von Bernhard Fiedler auch den Hinweis im 
Vorwort dieses Buches sowie Fn. 1422.    

3  F. Büchner, in: Möller, Zweiter Weltkongress, Bd. 1, 1967, S. 61 (68).  
4  So zuletzt noch in der Begründung zum „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung eines Maßnahmenpaketes 

zur Stabilisierung des Finanzmarktes“, Bundestagsdrucks. 16/10600, S. 12.  
5  R. Schmidt, in: Große/Müller-Lutz/Schmidt, Versicherungsenzyklopädie, Bd. 3, 4. Aufl., 1991, S. 605 (644); 

R. Schmidt/Schirmer, Rechtslehre des Versicherungswesens, 2. Aufl., 1997, S. 36. 
6  Kalwar/Stöhr, VW 1976, S. 680 (680); Bürkle, in: Bürkle, Compliance, 2009, § 1, Rn. 55, der festhält, dass 

gerade Maßnahmen gegenüber Geschäftsleitern meist relativ „geräuschlos“ erfolgten. 
7  Barbey, VersR 1985, S. 101 (102); Kraus, Versicherungsaufsichtsrecht, 1971, S. 72; ähnlich auch schon 

Widmann, ZfV 1936, S. 184 (185).      
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Rechtsfigur des Sonderbeauftragten in der Fachliteratur vergleichsweise 
nur wenig Beachtung gefunden hat. Gleichwohl bedarf das Versicherungs-
aufsichtsrecht im Allgemeinen wie auch die Rechtsfigur des Sonderbeauf-
tragten im Besonderen aber gerade deswegen (wieder)8 einer noch breite-
ren wissenschaftlichen Betrachtung, insbesondere aus verfassungs- und 
verwaltungsrechtlicher Perspektive. Dies gilt umso mehr, als zum einen 
„der Sache nach gar nicht das Aufsichtsamt allein [...] das [...] administra-
tive Aufsichtsrecht hervorbringt. Es handelt sich vielmehr um einen koope-
rativen Willensbildungs- und Normensetzungsprozeß, in dem das Auf-
sichtsamt zwar gleichsam die Koordinierungsstelle darstellt, an dem aber 
die Versicherungswirtschaft selbst und die Versicherungswissenschaft in 
kooperativer Verantwortung beteiligt sind“9.  

Zum anderen sind aber auch weiterhin entsprechende Fragen bisweilen 
nicht abschließend geklärt. Die Notwendigkeit zur „Klärung“ besteht aber, 
wenn auch nicht zwingend aus praktischer Sicht, so doch jedenfalls aus 
objektiv-rechtlicher, insbesondere aus rechtsstaatlicher Perspektive.10 Denn 
es sind zum einen die Grundrechte, die als Abwehrrechte des Bürgers Ein-
griffe des Staates unter den Vorbehalt des Gesetzes stellen und auf das er-
forderliche Maß begrenzen, zugleich aber auch solche Eingriffe, in ihrer 
Funktion als dem Staat auferlegte Schutzpflichten, legitimieren.11 Zum an-
deren wirken auch die Verfassungsprinzipien des Grundgesetzes und hier 
insbesondere das Rechts- und Sozialstaatsprinzip in Art. 20 Abs. 1, 2 und 3 
GG auf das Aufsichtsverhältnis zwischen Versicherungsaufsicht und Ver-
sicherungswirtschaft ein.12 Es sind diese Aspekte, die eine nähere Beschäf-
tigung auch mit dem Bereich des Versicherungsaufsichtsrechts als „eine 

                                                 
8  Gerade zu Beginn der Versicherungsaufsicht scheint das Versicherungsaufsichtsrecht vergleichsweise mehr 

Beachtung durch die Wissenschaft erfahren zu haben; so erschienen beispielsweise binnen Jahresfrist nach 
Inkrafttreten des VAG am 1. Januar 1902 gleich elf neue Kommentare; Moldenhauer, Aufsicht über Versi-
cherungsunternehmungen, 1903, Vorwort.    

9  So W. Weber, zitiert bei Sieg, ZVersWiss 1979, S. 91 (91). – Beispiele für dieses Kooperationsverhältnis 
sind der gemäß § 92 VAG bestehende Versicherungsbeirat sowie die regelmäßig von der BaFin durchge-
führten Konsultationsverfahren.    

10  So weist Möller, in: Stödter/Thieme, Hamburg/Deutschland/Europa, 1977, S. 465 (484), auf die Notwendig-
keit hin, „besonders aufmerksam jene rechtsstaatlichen Grenzen der Versicherungsaufsicht zu wahren“; 
Fehling, in: Bergeest/Labes, Liber amicorum Winter, 2007, S. 171 (171), hält fest, dass sich die Versiche-
rungsaufsicht in einem Wandel befindet, der „von öffentlich-rechtlicher Seite noch wenig wahrgenommen“ 
wird.    

11  Pieper, Aufsicht, 2006, S. 279.  
12  Pieper, Aufsicht, 2006, S. 279. 
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eminent komplizierte Materie“13 anzeigen. Denn „Notwendigkeit, Art, In-
halt und Ausgestaltung der Staatsaufsicht lassen sich erst aus der Zusam-
menschau einer Vielzahl von Regelungen und unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Wirtschaftszweiges Versicherungswesen ermitteln“14.  

Hinzu kommt, dass nach Eberhard Schmidt-Aßmann alle Teilgebiete des 
öffentlichen Wirtschaftsrechts – und somit auch das Versicherungsaufsichts-
recht – zur Fortentwicklung der allgemein-verwaltungsrechtlichen Lehren 
beitragen können.15 So ist gerade das Versicherungsaufsichtsrecht ein Bei-
spiel für die Dokumentation des „Wandel[s] der Staatsaufsicht von der 
punktuellen Intervention zur Ausbildung von Dauerrechtsverhältnissen mit 
starken Elementen der Eigenkontrolle“16. Auch deshalb ist eine möglichst 
breite Auseinandersetzung mit dem Versicherungsaufsichtsrecht nicht nur 
sinnvoll, sondern geboten. Die in jüngerer Zeit erschienenen Publikatio-
nen17 sowie insbesondere das von Gunne W. Bähr herausgegebene „Hand-
buch des Versicherungsaufsichtsrechts“18 lassen dabei darauf schließen, 
dass das Versicherungsaufsichtsrecht sich in einer entsprechenden Ent-
wicklung in der Wissenschaft befindet. Die vorliegende Arbeit will hierzu 
einen Beitrag leisten, indem sie sich dem Instrument des Sonderbeauftrag-
ten zuwendet.  

Zugleich bezieht diese Arbeit ihre Legitimation aber auch aus der Tatsa-
che, dass das Instrument des Sonderbeauftragten in jüngerer Zeit auch auf 
anderen Gebieten der Finanzmarktaufsicht vom Gesetzgeber eingeführt 
wurde. Dementsprechend handelt es sich bei der Frage nach der rechtli-
chen Einordnung dieses Instruments um eine, deren Bedeutung über den 
Bereich des Versicherungsaufsichtsrechts hinausgeht.19 So wurde 2002 das 
Kreditwesengesetz hinsichtlich des Instruments des Sonderbeauftragten an 
                                                 
13  So Sieg, VersR 1978, S. 685 (686).  
14  Zischka, BAV, 1997, Rn. 16; Starke, VW 1963, S. 165 (165).  
15  Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl., 2004, S. 137.  
16  Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl., 2004, S. 137.   
17  Genannt seien beispielsweise folgende Monographien: Tormyn, Rundschreiben-Praxis, 1992; Seiling, Versi-

cherungsaufsicht und Grundrechte, 1994; Miersch, Versicherungsaufsicht, 1996; Eberhardt, Mißbrauchs-
aufsicht des BAV, 1997; Zischka, BAV, 1997; Bähr, Generalklausel- und Aufsichtssystem, 2000; C. Büch-
ner, Abgrenzung von Finanz- und Rechtsaufsicht, 2002; Winter, Versicherungsaufsichtsrecht, 2007.   

18  Bähr, Handbuch Versicherungsaufsichtsrecht, 2011; vgl. hierzu auch den entsprechenden Hinweis im Vor-
wort dieses Buches.   

19  Das 2008 außer Kraft getretene „Gesetz zur Abwicklung der unter Sonderverwaltung stehenden Vermögen 
von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen und Bausparkassen“ enthielt in seinem § 27 ebenfalls die 
Möglichkeit, Sonderbeauftragte zu bestellen.     
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das Versicherungsaufsichtsrecht angeglichen; die einschlägige Norm war 
hier § 36 Abs. 1a KWG20 und ist nunmehr § 45c KWG, ergänzt um ent-
sprechende Regelungen in den §§ 46 und 48m KWG. Im Jahr 2007 erfuhr 
das Instrument des Sonderbeauftragten durch die Normierung des § 17a 
Abs. 2 InvG die Aufnahme in das Investmentgesetz.21 Und das 2009 be-
schlossene Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz enthält in § 15 Abs. 2 ZAG 
ebenfalls das Instrument des Sonderbeauftragten.22 In allen drei Fällen 
handelt es sich um eine Übernahme des Instruments des Sonderbeauftrag-
ten aus dem Versicherungsaufsichtsrecht. Folglich kann die rechtliche Ein-
ordnung des versicherungsaufsichtsrechtlichen Sonderbeauftragten grund-
sätzlich auch Geltung für die Sonderbeauftragten der anderen Rechtsberei-
che beanspruchen, wenngleich auch den jeweiligen Tatbestand und die 
Rechtsfolgen betreffend Unterschiede bestehen. Dies kann auch für die in 
§ 3 Abs. 10 BörsG geregelte Rechtsfigur des Beauftragten auf dem Gebiet 
des Börsenrechts gelten.23 Gleichwohl beschränkt sich die vorliegende Ar-
beit aber auf den Sonderbeauftragten im Versicherungsaufsichtsrecht, han-
delt es sich doch um ein auf diesem Gebiet „von der Aufsichtspraxis [...] 
entwickeltes Rechtsinstitut“24.  

                                                 
20  Vgl. Art. 6 Nr. 29 des Gesetzes zur weiteren Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschland vom 21. Juni 

2002, BGBl. I, S. 2010; zum bankenaufsichtsrechtlichen Sonderbeauftragten Schmitz, in: Luz/Neus/Scharpf/ 
Schneider/Weber, KWG, 2009, § 36, Rn. 60 ff., und Schwennicke, in: Schwennicke/Auerbach, KWG, 2009, 
§ 36, Rn. 26; laut Stein, Wirtschaftsaufsicht, 1967, S. 213, gab es bis zur Neuregelung der Bankenaufsicht 
im Jahr 1961 auch dort schon einmal die Institution des Sonderbeauftragten. Hierbei kann es sich jedenfalls 
nicht um den ehemaligen sogenannten Bankenkommissar gehandelt haben; zu diesem Mittler, Kommissare, 
1933, S. 25. Möglicherweise meint Stein aber die auf den ehemaligen § 32e KWG gestützte Aufsichtsper-
son; vgl. hierzu unten unter § 6/A./I./2.      

21  Vgl. Art. 1 Nr. 22 des Gesetzes zur Änderung des Investmentgesetzes und zur Anpassung anderer Vorschrif-
ten vom 21. Dezember 2007, BGBl. I, S. 3089. 

22  Vgl. Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften der Zahlungsdiensterichtlinie 
vom 25. Juni 2009, BGBl. I, S. 1506.   

23  Auch wenn § 3 Abs. 10 BörsG nur von einem Beauftragtem und nicht von einem Sonderbeauftragtem 
spricht, so ist doch aufgrund des Norminhalts die „Verwandtschaft“ mit letzterem nicht von der Hand zu 
weisen. Dieser Beauftragte darf nicht mit der früher im Börsenrecht existierenden Rechtsfigur des Börsen-
kommissars, eines Staatskommissars, verwechselt werden, welche es heute nicht mehr gibt: vgl. hierzu 
Groß, Kapitalmarktrecht, 3. Aufl., 2006, § 2, Rn. 6, sowie allgemein zum Börsenkommissar OVG Berlin, 
OVGE 7 (1962), S. 84 (87).    

24  R. Schmidt, in: Prölss, VAG, 10. Aufl., 1989, § 81, Rn. 98; R. Schmidt/Schirmer, Rechtslehre des Versiche-
rungswesens, 2. Aufl., 1997, S. 36; vgl. im Hinblick auf Stein, Wirtschaftsaufsicht, 1967, S. 213, (siehe oben 
Fn. 20) auch Bürkle, VersR 2006, S. 302 (302), wonach der Sonderbeauftragte zunächst nur im Versiche-
rungsaufsichtsrecht existierte. 
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Liest man den im Wesentlichen maßgebenden § 83a VAG,25 so scheint es 
sich bei dem Sonderbeauftragten um eine Person zu handeln, die, wenn sie 
denn zum „Einsatz“ gelangt, theoretisch eine Stellung in einem Unterneh-
men innehaben kann, die ihresgleichen sucht, wenn es heißt, dass      

„[d]ie Aufsichtsbehörde [...] Befugnisse, die Organen eines Versiche-
rungsunternehmens nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung zu-
stehen, ganz oder teilweise auf einen Sonderbeauftragten übertragen 
[kann.]“26 

Im Extremfall kann es somit „zu einer weitgehenden Fremdsteuerung des 
[betroffenen] Versicherungsunternehmens“27 durch den Sonderbeauftrag-
ten kommen. Dementsprechend sieht Heinz Mösbauer in der Bestellung 
eines Sonderbeauftragten auch „das intensivste allgemeine Aufsichtsmit-
tel“28. Gemäß § 7 Abs. 1 VAG darf die Erlaubnis zum Versicherungsbe-
trieb nur solchen Unternehmen erteilt werden, die die Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft einschließlich der Europäischen Gesellschaft (SE), ei-
nes Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit oder die einer Körperschaft 
oder Anstalt des öffentlichen Rechts besitzen.29 Dies aber bedeutet, dass 
sich alle Entscheidungsgremien beziehungsweise Unternehmensorgane 
beispielsweise einer Aktiengesellschaft in der Person eines Sonderbeauf-
tragten vereinigen können. Der Sonderbeauftragte kann somit eine so ein-
flussreiche Position einnehmen, die eigentlich für die oben genannten Un-
ternehmensrechtsformen von den entsprechenden Rechtsvorschriften nicht 
vorgesehen ist. Denn eine solche Position ist gerade aufgrund der weitrei-
chenden Befugnisse zwangsläufig auch mit entsprechenden Risiken behaf-
tet. Daneben betrifft die Einsetzung eines Sonderbeauftragten aber nicht 
nur das betroffene Unternehmen in seiner Organisation als solches. Sie 
wirkt sich auch immer auf die Person beziehungsweise Personen aus, die 
                                                 
25  Für Versicherungs-Holdinggesellschaften gilt § 1b Abs. 4 VAG, für Rückversicherer gilt § 121a Abs. 1 S. 2 

VAG, der § 83a VAG für entsprechend anwendbar erklärt, und für Versicherungs-Zweckgesellschaften gilt 
§ 121g Abs. 2 S. 1 VAG, der ebenfalls § 83a VAG für entsprechend anwendbar erklärt.    

26  § 83a Abs. 1 VAG. 
27  Bürkle, in: Bürkle, Compliance, 2009, § 1, Rn. 52.  
28  Mösbauer, BB 1987, S. 1688 (1690); ähnlich Bähr, Generalklausel- und Aufsichtssystem, 2000, S. 105, in 

seiner umfassenden Darstellung des deutschen Versicherungsaufsichtssystems: „besonders eingriffsintensi-
ves Aufsichtsmittel“.  

29  Diese vorgegebenen Rechtsformen gelten für alle Individualversicherer; je nach Einordnung des Versiche-
rungsunternehmen als Erstversicherer, Rückversicherer, Pensionsfonds oder Pensionskasse kann die Anzahl 
der zulässigen Rechtsformen noch weiter beschränkt sein (so zum Beispiel gemäß § 113 Abs. 2 Nr. 3 VAG); 
zu den zulässigen Unternehmensformen Zischka, BAV, 1997, Rn. 259 f.  
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tatsächlich in ihrer Position durch den Sonderbeauftragten ersetzt wird be-
ziehungsweise ersetzt werden. Gleiches gilt auch für die Eigentümer des 
Unternehmens, wenn das Organ Hauptversammlung betroffen ist. Die Ein-
setzung eines Sonderbeauftragten führt also zu (teilweise) erheblichen Ein-
griffen in verfassungsmäßig geschützte Rechtspositionen. So ist die Be-
rufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG im Hinblick auf die betroffenen Perso-
nen oder die Eigentumsfreiheit aus Art. 14 Abs. 1 GG für den Fall, dass 
das Organ Hauptversammlung durch einen Sonderbeauftragten ersetzt wird, 
betroffen.  

Wegen dieser intensiven Grundrechtsrelevanz und der in der jüngsten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise besonderen praktischen Relevanz30 unterzieht 
die vorliegende Arbeit die Rechtsfigur des Sonderbeauftragten im Versi-
cherungsaufsichtsrecht einer rechtswissenschaftlichen Untersuchung. Es soll 
deutlich festgestellt werden, unter welchen Voraussetzungen ein Sonderbe-
auftragter eingesetzt werden kann, welche Aspekte bei der Entscheidung 
über eine Einsetzung zu beachten und gegebenenfalls wie zu würdigen 
sind, welche Stellung genau – insbesondere im Hinblick darauf, dass es 
sich um ein aufsichtsrechtliches Instrument handelt –31 der Sonderbeauf-
tragte hat und welche damit verbundenen Pflichten für diesen bestehen, 
wer für Fehlentscheidungen des Sonderbeauftragten haftet und welche 
Rechtsschutzmöglichkeiten von Seiten des betroffenen Versicherungsun-
ternehmens beziehungsweise der von der Einsetzung des Sonderbeauftrag-
ten betroffenen Personen bestehen.   

Dabei wird im Folgenden zunächst ein zusammenfassender Überblick über 
die Versicherungswirtschaft in Deutschland gegeben. Es wird deren gesell-
schaftliche sowie volkswirtschaftliche Bedeutung aufgezeigt und die nicht 
zuletzt auf dieser beruhende Notwendigkeit einer staatlichen Aufsicht so-
wie deren Ziele und Mittel im Überblick dargestellt. Es soll so ein Ein-
                                                 
30  So jedenfalls Wieneke/Fett, NZG 2009, S. 8 (14); Bürkle, VersR 2006, S. 302 (302 und 312); vgl. auch 

auf der Internet-Homepage der Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper, Köln, abgerufen am 30.10.2010: 
http://www.dlapiper.com/files/Publication/b8ba4ec9-c131-4e85-8c17-97b6d2a88e88/4feffb35-a089-4f51-b776-
1293ecc78386/Presentation/PublicationAttachment/dbb1685a-32c4-4f83-a1a0-a2a63ad046b5/%20283292_5_ 
DEGROUPS(Insurance%20Newsletter%20G.PDF; anders aber Fricke, VersR 2005, S. 161 (171), der von  
einem Schattendasein der Norm spricht.  

31  So qualifizierte beispielsweise Bähr, Generalklausel- und Aufsichtssystem, 2000, S. 105, den Sonderbeauf-
tragten – gerade in seiner Eigenschaft als Aufsichtsmittel –  als Staatskommissar. Dass dem, jedenfalls 
grundsätzlich, nicht zu folgen ist, wird noch zu zeigen sein; so nun auch Bähr, in: Bürkle, Rahmenbedin-
gungen für Versicherungsvereine, 2008, S. 69 (84); vgl. in diesem Zusammenhang auch Groepper, NVersZ 
1998, S. 103 (106).     

http://www.dlapiper.com/files/Publication/b8ba4ec9-c131-4e85-8c17-97b6d2a88e88/4feffb35-a089-4f51-b776-1293ecc78386/Presentation/PublicationAtt
http://www.dlapiper.com/files/Publication/b8ba4ec9-c131-4e85-8c17-97b6d2a88e88/4feffb35-a089-4f51-b776-1293ecc78386/Presentation/PublicationAtt
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druck davon vermittelt werden, in was für einem Umfeld ein Sonderbeauf-
tragter als versicherungsaufsichtsrechtliches Instrument agiert (§§ 1 und 2). 
Dabei wird ansatzweise auf den Wandel hinsichtlich des Verständnisses 
staatlicher Aufsicht ebenso eingegangen wie auf die Frage nach der Zuläs-
sigkeit sogenannter Inländerdiskriminierungen. Zu solchen kommt es auf-
grund der unterschiedlichen Behandlung von unionsausländischen und in-
ländischen Versicherungsunternehmen im Rahmen der sogenannten lau-
fenden Aufsicht. Erst die anschließenden Kapitel behandeln die Rechtsfi-
gur des Sonderbeauftragten an sich. Sie ordnen ihn in den historischen wie 
gegenwärtigen versicherungsaufsichtsrechtlichen Kontext ein (§ 3) und 
geben Antwort auf die oben genannten Untersuchungsfragen (§§ 4 bis 6). 
Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung, die Fazit und Ausblick zu-
gleich ist (§ 7).  

Der Aufbau der Arbeit orientiert sich dabei an dem Anliegen, die Rechtsfi-
gur des Sonderbeauftragten als aufsichtsbehördliches Instrument praxisori-
entiert darzustellen. Diesem Anliegen entsprechend erfolgt die Darstellung 
im Rahmen von Paragraphen, und zwar weitestgehend anhand der bei einer 
Einsetzung eines Sonderbeauftragten ablaufenden Verfahrensschritte. 
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Teil 1 
 
 

Versicherungswirtschaft, Versicherungsaufsicht und  
Inländerdiskriminierung 
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§ 1 
 

Versicherungswirtschaft und Notwendigkeit  
der Versicherungsaufsicht 

A. Die Versicherungswirtschaft im Überblick 

Die Versicherungswirtschaft in Deutschland lässt sich zunächst in den Sek-
tor der Sozialversicherungsträger und den der übrigen Versicherungsträger, 
die als Individualversicherer bezeichnet werden, unterteilen.32 Die Sozial-
versicherer erbringen eine bedeutsame Funktion für das soziale Wohl in-
nerhalb der Gesellschaft. Als Ausfluss des in Art. 20 Abs. 1 GG normier-
ten Sozialstaatsprinzips liegt ihre Bedeutung in der Gewährleistung einer 
soliden Grundsicherung.33 Es handelt sich um öffentlich-rechtliche Ein-
richtungen. Die Individualversicherer hingegen leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft, was freilich wie-
derum einen Beitrag zur Ausgestaltung des sozialen Wohls in der Gesell-
schaft beinhaltet.34 Die Bedeutung der Individualversicherung ist in ihrer 
Funktion als eine individuell schützende Vollversicherung zu sehen.35   

I. Sozialversicherungsträger und Individualversicherer 

Die Sozialversicherungsträger erbringen Leistungen der sozialen Sicher-
heit36. Es handelt sich bei ihnen gemäß § 29 Abs. 1 SGB IV um vom Staat 
weitestgehend unabhängige Körperschaften des öffentlichen Rechts mit 
Selbstverwaltung. Zu ihnen gehören gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 SGB IV die 
Versicherungszweige der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Rentenversi-
cherung einschließlich der Alterssicherung der Landwirte sowie die soziale 
Pflegeversicherung. Die Bundesagentur für Arbeit ist mangels Beteiligung 
                                                 
32  Zur begrifflichen Unterscheidung zwischen Individual-, Privat- und Sozialversicherung vgl. F. Büchner, 

Versicherungsaufsicht, 1938, S. 5.  
33  Mösbauer, Staatsaufsicht über die Wirtschaft, 1990, S. 352. 
34  Vgl. hierzu Benda, VW 1976, S. 776 (776 ff.); ebenso schon Oertel, ZfV 1936, S. 1 (1). 
35  Mösbauer, Staatsaufsicht über die Wirtschaft, 1990, S. 352.  
36  Der Begriff der „sozialen Sicherung“ meint die Absicherung bestimmter wirtschaftlicher und sozialer Exis-

tenzrisiken wie Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit oder Alter durch sozialpolitische Leistungen: 
Koch/Weiss, Versicherungslexikon, 1994, S. 781; zur Sozialversicherung ebenfalls Koch/Weiss, Versiche-
rungslexikon, 1994, S. 785 f. 



11 

der Beitragszahlenden an der Besetzung des Vertretungsorgans kein den 
oben genannten vergleichbarer Sozialversicherungsträger,37 wird aber ge-
mäß § 1 Abs. 1 S. 3 SGB IV diesen gesetzlich in Teilen gleichgestellt. Die 
Aufsicht über die Sozialversicherungsträger ist in den §§ 87 ff. SGB IV 
geregelt. Aufsichtsbehörden sind gemäß § 90 SGB IV neben dem Bundes-
versicherungsamt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das 
Bundesministerium der Finanzen sowie entsprechende oberste Landesbe-
hörden und gegebenenfalls weitere nachgeordnete Landesbehörden, sofern 
diese durch Rechtsverordnung zu Aufsichtsbehörden bestimmt worden 
sind.38 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als 
Nachfolgerin des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen 
(BAV)39 ist für die Sozialversicherungsträger gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 VAG 
nicht zuständig, übt also insoweit keine Aufsicht über diese aus.   

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich daher durchgängig auf 
die im Folgenden dargestellten übrigen Versicherungsträger, die, sofern 
nicht entsprechende Landesbehörden die staatliche Aufsicht ausüben, der 
Aufsicht durch die BaFin unterstehen. Für sie alle ist unabhängig davon, 
ob eine Landes- oder die Bundesaufsichtsbehörde zuständig ist, das Versi-
cherungsaufsichtsgesetz (VAG) maßgeblich und somit auch das Instrument 
des Sonderbeauftragten von Bedeutung. 

Die Individualversicherer lassen sich wiederum in die öffentlich-recht-
lichen Versicherungsunternehmen und die privaten Versicherungsunterneh-
men einteilen.40 Der damit verbundene Dualismus war lange Zeit prägend 
für die Versicherungsgeschichte in Deutschland.41 Träger beziehungsweise 
Aktionäre bei fast allen öffentlichen Versicherern sind die regionalen 
Sparkassen- und Giroverbände sowie Sparkassen und Landesbanken.42 Die 
öffentlich-rechtlichen Versicherer sind also Teil der Sparkassen-Finanz-
                                                 
37  Vgl. hierzu Koch/Weiss, Versicherungslexikon, 1994, S. 787, wonach Sozialversicherungsträger als Organe 

die Vertreterversammlung und den Vorstand besitzen.  
38  Zu der Aufsicht über die Sozialversicherungsträger Herich, Staatsaufsicht über Sozialversicherungsträger, 

1970, und Stößner, Staatsaufsicht in der Sozialversicherung, 1969.  
39  Mit Inkrafttreten des „Gesetzes über die integrierte Finanzdienstleistungsaufsicht vom 22. April 2002“ 

(BGBl. I, S. 1310) wurde die BaFin unter anderem als Nachfolgebehörde des Bundesaufsichtsamtes für das 
Versicherungswesen errichtet; vgl. dazu § 1 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 FinDAG.    

40  Zur Individualversicherung Koch/Weiss, Versicherungslexikon, 1994, S. 408; zum öffentlich-rechtlichen 
Versicherungswesen Winkler, in: BAV, 100 Jahre Versicherungsaufsicht, Bd. 1, 2001, S. 639 (639 ff.). 

41  Winkler, in: BAV, 100 Jahre Versicherungsaufsicht, Bd. 1, 2001, S. 639 (640). 
42  Internet-Homepage des Verbands öffentlicher Versicherer, abgerufen am 22.10.2010: 

http://www.voev.de/web/export/sites//voev//die_mitglieder/oeffentliche_versicherer/index.html. 

http://www.voev.de/web/export/sites//voev//die_mitglieder/oeffentliche_versicherer/index.html
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gruppe. Sie konnten bis 1994 staatliche Monopole in bestimmten Berei-
chen besitzen, so zum Beispiel im Bereich der Feuerversicherung.43 Nur 
entsprechend ihrer Eigentümerstruktur werden sie als öffentlich-rechtliche 
beziehungsweise einfach nur öffentliche Versicherer charakterisiert, eine 
Verbindung zu den öffentlich-rechtlichen Sozialversicherungsträgern be-
steht nicht. Auch ist das Verhältnis zwischen diesen Versicherern und ihren 
Versicherungsnehmern, soweit es sich um sogenannte Wettbewerbsver-
sicherer und nicht um sogenannte Pflicht- oder Zwangsversicherer handelt, 
rein privatrechtlicher Natur.44 Die privatrechtlichen Versicherungsunter-
nehmen besitzen eine private Eigentümerstruktur. Ihre Gesellschaftsanteile 
stehen, jedenfalls mehrheitlich, im Eigentum natürlicher oder juristischer 
Privatpersonen. Öffentlich-rechtliche Wettbewerbs- und privatrechtliche 
Versicherer unterscheiden sich also lediglich in ihrer Eigentümerstruktur; 
das Geschäft betreffend stehen sie grundsätzlich in Konkurrenz zueinan-
der. Sie betreiben beide das Versicherungsgeschäft auf dem privaten be-
ziehungsweise freien Versicherungsmarkt. Dementsprechend unterstehen 
beide auch der Versicherungsaufsicht für das private Versicherungswesen.  

II. Gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Bedeutung 

Die „Versicherungswirtschaft [...] [gehört] zu den größten Kapitalsammel-
stellen der Volkswirtschaft“45. Das war bereits früher schon so, hat sich bis 
heute auch nicht geändert und zeigt für sich genommen schon die „große 
volkswirtschaftliche [...] Bedeutung des Versicherungswesens [...] [und] 
die Gefahr schwerster Schädigung des Volkswohls [auf], die von einem 
Missbrauche des Versicherungswesens droht“46.  

Der Mensch begegnet in seinem Leben ständig Gefahren unterschiedlichs-
ter Art, die ihn persönlich, aber auch sein Eigentum treffen und ihn da-
durch finanziell stark belasten oder gar überlasten können.47 Der Wunsch, 

                                                 
43  Aufgrund EG-rechtlicher Vorgaben bedurfte es bis zum 1. Juli 1994 der Abschaffung aller Versicherungs-

monopole; hierzu näher Zischka, BAV, 1997, Rn. 56 ff.  
44  Zum Begriff der Wettbewerbsversicherer Koch/Weiss, Versicherungslexikon, 1994, S. 1009 f.; zum Begriff 

der Pflicht- und Monopolversicherer ebenfalls Koch/Weiss, Versicherungslexikon, 1994, S. 626. 
45  Voigt, VersWissArch 1955, S. 89 (103).  
46  Begründung zum „Entwurf eines Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen“, Reichstags-

drucksachen, 10. Legislaturperiode, II. Session 1900/1901, Drucks. No. 5, I.-Nr. II. 3327, Spalte 35, abge-
druckt in: BAV, Motive zum VAG, 1963, S. 24. 

47  Ostholthoff, Versicherungswirtschaft, 1964, S. 18.  
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sich vor solchen wirtschaftlichen Folgen schützen zu können, ist ein natür-
liches Bedürfnis des Menschen und als solches auch Ursprung der Idee,48 
„mit den Kräften und Mitteln einer Gemeinschaft dem einzelnen beim Ein-
tritt gewisser Wechselfälle des Lebens, wie sie jedes Mitglied dieser Ge-
meinschaft treffen können, wirtschaftliche Hilfe zu leisten“49. Diese Idee 
der Versicherung findet sich daher auch schon in sehr frühen Jahren.50 
Dass die oftmals staatlich organisierte Feuerversicherung eine der ersten 
modernen Versicherungen überhaupt war,51 verwundert im Hinblick auf 
die existenzbedrohenden Gefahren eines Brandes nicht. Aufgabe der Ver-
sicherung ist es – vereinfacht gesagt – also, die Absicherung des Einzelnen 
gegen materielle Verluste zu übernehmen, freilich nicht ohne Gegenleis-
tung, die hier in einem Entgelt in Form von Prämien oder Beiträgen be-
steht.52 Entsprechend definiert Karl H. Ostholthoff die Versicherung als 
„eine von einer privaten oder öffentlich-rechtlichen Einrichtung nach 
planmäßigen, wirtschaftlichen und technischen Grundsätzen organisierte 
Gegenseitigkeitshilfe zur Deckung eines künftigen ungewiß und ungewollt 
eintretenden, abschätzbaren Geldbedarfes“53.  

Dahinter steht der Gedanke, dass erfahrungsgemäß die Verwirklichung  
einer bestimmten Gefahr beziehungsweise eines Risikos grundsätzlich vie-
len droht, der tatsächliche Schaden aber meist nur einen bestimmbaren Teil 
trifft.54 Ohne die Institution der Versicherung müsste jedes Absicherung 
suchende Subjekt eigene Kapitalreserven, sofern es dazu überhaupt in der 

                                                 
48  Benda, VW 1976, S. 776 (776); Ostholthoff, Versicherungswirtschaft, 1964, S. 18.  
49  F. Büchner, in: Rohrbeck, 50 Jahre Versicherungsaufsicht, Bd. 1, 1952, S. 1 (1); in diesem Sinne auch Fin-

ke, ZfV 1951, S. 27 (27).  
50  F. Büchner, in: Rohrbeck, 50 Jahre Versicherungsaufsicht, Bd. 1, 1952, S. 1 (1), zählt den Versicherungs-

schutz somit auch zum alten Kulturbesitz der Menschheit und lässt daher hier auch Goethes Mahnung gel-
ten, das zu keinem Preis wieder aufzugeben, was die Kultur der Natur abgerungen hat; Gahlen, Aufsicht 
über Versicherungsunternehmungen, 1929, S. 1, wonach es schon bei den Ägyptern Vereinigungen versi-
cherungsrechtlicher Art gegeben haben soll. – Insofern wäre der Versicherungsschutz tatsächlich dem alten 
Kulturbesitz der Menschheit zuzurechnen. Noch weitergehend Benda, VW 1976, S. 776 (776), der das 
„Problem der Vorsorge“ nicht nur so alt wie die Menschheit ansieht, sondern dessen Ursprung in „dem ers-
ten Ansatz irdischen Lebens“ sieht; zur Geschichte des Begriffs der Versicherung und der historischen Ent-
wicklung von dieser F. Büchner, in: Schmidt/Sieg, Grundprobleme des Versicherungsrechts, 1972, S. 111 
(111 ff.).        

51  Hemeling, Beteiligungen von Versicherungsunternehmen, 1989, S. 43; F. Büchner, in: Rohrbeck, 50 Jahre 
Versicherungsaufsicht, Bd. 1, 1952, S. 1 (2). 

52  So Ostholthoff, Versicherungswirtschaft, 1964, S. 18. 
53  Ostholthoff, Versicherungswirtschaft, 1964, S. 19 f. 
54  Voigt, VersWissArch 1955, S. 89 (91).  
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Lage ist, anlegen.55 Dem Charakter einer Reserve entsprechend steht dieses 
Kapital dann aber dem Subjekt nicht zum Wirtschaften und somit auch 
nicht der Entwicklung der gesamten Volkswirtschaft zur Verfügung.56 
Durch die Institution der Versicherung aber bedarf es zum Erreichen eines 
gleichen Niveaus der Absicherung nur eines Bruchteils des Kapitals, das 
als Reserve bestände, wenn jeder selbst sich absichern müsste.57 Der Grund 
hierfür ist, dass, je größer die Gemeinschaft der Versicherten ist, desto ge-
ringer die Notwendigkeit der Reserven des Einzelnen und auch der Versi-
cherer ist.58 Denn, je mehr Erfahrungssätze verhältnismäßig konstant blei-
ben, desto berechenbarer wird der Zufall.59 Dies ist die positive Seite des 
Gesetzes der großen Zahl; auf die negative Kehrseite wird noch zurückzu-
kommen sein. Somit wird beziehungsweise bleibt Kapital für andere Ver-
wendungszwecke frei, was wiederum dazu führt, dass neben der Absiche-
rung gegen Schäden die Versicherung als solche auch für einen vergrößer-
ten Geldumlauf sorgt und damit zu einer Erhöhung des Grades der Elastizi-
tät der Geldschöpfung und anderweitigen Kapitalbildung beiträgt.60 Als 
Folge davon wiederum hat die Institution Versicherung Einfluss auf den 
Geld- und Güterstrom und somit indirekt auch auf den volkswirtschaftli-
chen Sparprozess, die Art und Leistungsfähigkeit des Geldkapitals wie die 
Realkapitalbildung und somit letztlich auf das Volksvermögen insgesamt.61 
Letzteres kann sich auch auf Sozialleistungen auswirken, womit der Insti-
tution Versicherung faktisch eben auch eine Funktion für das soziale Wohl 
der Gesellschaft zukommt, wenngleich auch nicht in einer den Sozialversi-
cherungsträgern vergleichbaren Funktion.62  

                                                 
55  Voigt, VersWissArch 1955, S. 89 (92).  
56  Voigt, VersWissArch 1955, S. 89 (92 f.), der zudem festhält, dass ein solcher volkswirtschaftlicher Prozess 

einer mit geringstem Fruchtbarkeitsgrad wäre, verbunden mit einem Prozess der Deflation.  
57  Voigt, VersWissArch 1955, S. 89 (93). 
58  Voigt, VersWissArch 1955, S. 89 (93).  
59  Voigt, VersWissArch 1955, S. 89 (93). 
60  Voigt, VersWissArch 1955, S. 89 (96). 
61  Voigt, VersWissArch 1955, S. 89 (90 f.). 
62  Schon die Begründung zum „Entwurf eines Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen“, 

Reichstagsdrucksachen, 10. Legislaturperiode, II. Session 1900/1901, Drucks. No. 5, I.-Nr. II. 3327, Spalte 
35, abgedruckt in: BAV, Motive zum VAG, 1963, S. 24, erwähnt „die große [...] soziale [...] Bedeutung des 
Versicherungswesens“; Nguyen/Molinari, Versicherungsaufsicht in Deutschland, 2009, S. 33, messen der 
Institution der Versicherung einen gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinn bei und sehen hierin die Legi-
timation der Versicherungswirtschaft; entsprechend Scholz, ZVersWiss 1984, S. 1 (29): „gerade in ihrer 
auch sozialen Verantwortung“.    
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Die Folge hiervon ist ein grundsätzliches öffentliches Interesse an der Ver-
sicherungswirtschaft, mithin also eine Gemeinwohlbezogenheit der Versi-
cherungswirtschaft.63 In ihrem Ausdruck als „private[...] Eigenvorsorge 
sowie [...] sozial-sichernde[...] Risikoverteilung“64 ist es somit zwar primär 
Aufgabe der Versicherungsbranche, bestehende Vermögenswerte abzusi-
chern, sekundär aber treten als weitere Aufgabenfelder eine Verbesserung 
der Risikoallokation, eine Kapitalkumulation sowie eine Mobilisierung von 
Kapitalressourcen hinzu.65 Zudem findet indirekt eine Entlastung des Staa-
tes in der Form statt, dass Kapital freigesetzt und in Bewegung gebracht, 
die Volkswirtschaft also entwickelt wird. Das wiederum kann dazu beitra-
gen, dass Staatseinnahmen gemehrt, Staatsausgaben hingegen verringert 
werden können. In dieser für die gesamte Volkswirtschaft relevanten Be-
deutung des Versicherungswesens66 kann man somit auch die Erfüllung 
eines „öffentliche[n] Sicherungsinteresse[s]“67 sehen.  

Die im Folgenden dargestellten beispielhaft ausgewählten und für sich 
selbst sprechenden Kennzahlen spiegeln dieses im Ansatz wider und bieten 
zudem einen Vergleich zu der der Versicherungswirtschaft ähnelnden Kre-
ditwirtschaft:  

 

Anzahl der Versicherungsunternehmen mit Geschäftstätigkeit unter 
Bundesaufsicht im Jahr 200968 

Versicherungs-
unternehmen 

gesamt 

Lebens-
versicherungs-
unternehmen 

Pensions-
kassen 

Kranken-
versicherungs-
unternehmen 

Schaden- / 
Unfall-

versicherungs-
unternehmen 

Rück-
versicherungs- 

unternehmen 

596 96 153 51 217 38 

 
                                                 
63  Mösbauer, Staatsaufsicht über die Wirtschaft, 1990, S. 352.   
64  So Scholz, ZVersWiss 1984, S. 1 (11).   
65  Nguyen/Molinari, Versicherungsaufsicht in Deutschland, 2009, S. 32; zur Wertschöpfung der Versiche-

rungsunternehmen siehe Weinstock, Wertschöpfung der Versicherungsunternehmungen, 1986.  
66  Zu dieser ausführlich und unter Abgrenzung der Versicherungswirtschaft zum Bankenwesen Michaels, 

Staatsaufsicht über Versicherungsunternehmen, 1967, S. 11 ff.  
67  So Scholz, ZVersWiss 1984, S. 1 (11). 
68  Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2010 (S. 9) auf der Internet-Homepage des GDV, 

abgerufen am 22.10.2010: http://www.gdv.de/Downloads/Broschueren/StatTaschenbuch_2010.pdf. 

http://www.gdv.de/Downloads/Broschueren/StatTaschenbuch_2010.pdf
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Beitragseinnahmen69, Leistungen70 sowie Kapitalanlagebestand71 im 
Jahr 2009 

Beitragseinnahmen in Mrd. 
EUR* 

Leistungen in Mrd. EUR** Kapitalanlagebestand in 
Mrd. EUR*** 

169,6 136,9 1.159,8 

 

*  Gebuchte Brutto-Beitragseinnahmen deutsches Direktgeschäft (Hoch-
rechnung auf Datengrundlage von Meldungen bis Juni 2009). 

**  Versicherungsleistungen der Erstversicherer im GDV (Hochrechnung 
auf Datengrundlage von Meldungen bis Ende Juni 2009). 

***  Vorläufige Bilanzwerte für das Jahr 2008. 

 
Beschäftigung, Umsatz und Bruttowertschöpfung im Jahr 200772 

 Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte in 1000  

(am 30.06.) 

Umsatz in 
Mrd. EUR 

Bruttowertschöpfung  

in Mrd. EUR (nomi-
nal; 

teilweise vorläufige 
Werte) 

Banken 633,8 keine An-
gaben 

55,9 

Versicherungswirtschaft 292,0* 195,2** 15,5*** 

 

                                                 
69  Internet-Homepage des GDV, abgerufen am 22.10.2010:   

http://www.gdv.de/Grafiken/Zahlen_Daten_Fakten_2009/02_Beitragseinnahmejn_der_Versicherungswirtsc
haft.pdf. 

70  Internet-Homepage des GDV, abgerufen am 22.10.2010: 
http://www.gdv.de/Grafiken/Zahlen_Daten_Fakten_2009/03_Leistungen_der_Versicherungswirtschaft.pdf. 

71  Internet-Homepage des GDV, abgerufen am 22.10.2010: 
http://www.gdv.de/Grafiken/Zahlen_Daten_Fakten_2009/20_Kapitalanlagebestand_nach_Anlagearten.pdf. 

72  Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2010 (S. 27) auf der Internet-Homepage des GDV, 
abgerufen am 22.10.2010:   
http://www.gdv.de/Downloads/Broschueren/StatTaschenbuch_2010.pdf. 

http://www.gdv.de/Grafiken/Zahlen_Daten_Fakten_2009/02_Beitragseinnahmejn_der_Versicherungswirtsc
http://www.gdv.de/Grafiken/Zahlen_Daten_Fakten_2009/03_Leistungen_der_Versicherungswirtschaft.pdf
http://www.gdv.de/Grafiken/Zahlen_Daten_Fakten_2009/20_Kapitalanlagebestand_nach_Anlagearten.pdf
http://www.gdv.de/Downloads/Broschueren/StatTaschenbuch_2010.pdf
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*  Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte bei Erst- und Rückversi-
cherern und im Versicherungsvermittlergewerbe.  

** Gebuchte Brutto-Beiträge der Erstversicherer und verdiente Beiträge 
für eigene Rechnung der Rückversicherer; einschließlich Beiträge der 
in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensions-
fonds.  

*** Erst- und Rückversicherer, Pensions- und Sterbekassen, Zusatzversor-
gungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes, berufsständische Ver-
sorgungswerke, kirchliche Zusatzversorgungskassen, ohne Pensions-
fonds.  

 
Die Versicherungswirtschaft ist also einer der bedeutendsten Bereiche der 
gesamten Volkswirtschaft.73 Diese Bedeutung wird auch deutlich, wenn 
Altbundeskanzler Helmut Schmidt von einem festen Platz „einer leistungs-
fähigen, einer gesunden [...] [und] einer freien Versicherungswirtschaft [...] 
in unserer Wirtschaft und Gesellschaft“74 spricht, der Versicherungswirt-
schaft also eine unabdingbare Funktion beimisst. Die Versicherungswirt-
schaft ist quasi ein „Kristallisationspunkt des gesamten wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Geschehens“75. Von der Versicherungsbranche als 
einer der großen Kapitalumschlagsstellen geht somit eine erhebliche Ab-
hängigkeit aus, in die die gesamte Volkswirtschaft geraten ist.76 Da Stö-
rungen katastrophale Folgen nicht nur für ganze Wirtschaftszweige, son-
dern gegebenenfalls auch für die Volkswirtschaft insgesamt zu Folge ha-
ben, besteht die Notwendigkeit einer gesunden, leistungskräftigen und pro-
duktionsfähigen Versicherungswirtschaft.77    

 

 

                                                 
73  So Mösbauer, Staatsaufsicht über die Wirtschaft, 1990, S. 353.   
74  H. Schmidt, Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 1974, S. 1411 (1411).   
75  So Ludwig Erhard in seiner Rede zur Eröffnung des BAV, auszugsweise abgedruckt in VW 1976, S. 678 

(679).  
76  So K. Hübner, Fachaufsicht im KWG, 1967, S. 30; Ludwig Erhard in seiner Rede zur Eröffnung des BAV, 

auszugsweise abgedruckt in VW 1976, S. 678 (679).   
77  So K. Hübner, Fachaufsicht im KWG, 1967, S. 30; Ludwig Erhard in seiner Rede zur Eröffnung des BAV, 

auszugsweise abgedruckt in VW 1976, S. 678 (679).  
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B. Notwendigkeit einer staatlichen Aufsicht 

Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf andere Wirtschaftszweige 
nimmt die Versicherungsbranche eine besondere Stellung ein. Schon der 
damalige Gesetzgeber des VAG im Deutschen Kaiserreich war der Auffas-
sung, dass „das öffentliche Interesse an einer gedeihlichen und soliden 
Entwicklung des Versicherungswesens in besonders hohem Grade beteiligt 
ist und dem Staate die Pflicht besonderer Fürsorge auf diesem Gebiete auf-
erlegt“78. Er lehnte folgerichtig die Gegenansicht, nach der die Versiche-
rungswirtschaft anderen Wirtschaftsbranchen gleichzustellen sei und der 
Markt als Regulierung ausreiche, ab.79 Es wurde zutreffend erkannt, dass 
nicht nur die von der Versicherungswirtschaft verwaltete beziehungsweise 
gewährleistete sehr hohe Kapitalsumme, „welche die wichtige Rolle des 
Versicherungswesens im Wirtschaftsleben bedingt“80, für eine staatliche 
Aufsicht spricht, sondern zudem insbesondere „auch die eigenartigen, für 
den Volkswohlstand und das ethische Volksleben bedeutsamen Funktionen 
ins Auge gefaßt werden [müssen], durch welche sich das Versicherungs-
wesen von den sonstigen Wirtschaftszweigen wesentlich abhebt“81. An 
dieser Ansicht wurde bis heute festgehalten und ist auch weiterhin festzu-
halten, wie der politische Diskussionsprozess, betreffend die Aufsicht und 
der Regulierung der der Versicherungsbranche ähnelnden Bankenbran-
che,82 in der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise gezeigt hat. Es ist der 
Ruf nach mehr Staat und weniger Markt laut geworden, wobei unter „mehr 
Staat“ freilich ein Mehr an Aufsicht durch diesen und keine staatliche In-
tervention planwirtschaftlichen Charakters zu verstehen ist.  

                                                 
78  Begründung zum „Entwurf eines Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen“, Reichstags-

drucksachen, 10. Legislaturperiode, II. Session 1900/1901, Drucks. No. 5, I.-Nr. II. 3327, Spalte 35, abge-
druckt in: BAV, Motive zum VAG, 1963, S. 24. 

79  Vgl. die Begründung zum „Entwurf eines Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen“, 
Reichstagsdrucksachen, 10. Legislaturperiode, II. Session 1900/1901, Drucks. No. 5, I.-Nr. II. 3327, Spalte 
35, abgedruckt in: BAV, Motive zum VAG, 1963, S. 24. 

80  Begründung zum „Entwurf eines Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen“, Reichstags-
drucksachen, 10. Legislaturperiode, II. Session 1900/1901, Drucks. No. 5, I.-Nr. II. 3327, Spalte 36, abge-
druckt in: BAV, Motive zum VAG, 1963, S. 24. 

81  Begründung zum „Entwurf eines Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen“, Reichstags-
drucksachen, 10. Legislaturperiode, II. Session 1900/1901, Drucks. No. 5, I.-Nr. II. 3327, Spalte 36, abge-
druckt in: BAV, Motive zum VAG, 1963, S. 24. 

82  Gerade aber im Hinblick auf ihre Eigenschaft als Kapitalsammelbecken unterscheidet sich die Versiche-
rungswirtschaft von der Bedeutung der Bankenbranche, deren Aufgabe in der Geld- und Kreditschöpfung 
sowie der Bereitstellung von Liquidität zu sehen ist.  
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Dabei ist es auch im Interesse der Versicherungsunternehmen selbst, einer 
wirksamen Aufsicht zu unterstehen,83 da „der Versicherungsbereich mehr 
als irgendein anderer Wirtschaftszweig auf das Vertrauen der Bevölkerung 
angewiesen ist“84. Diese beziehungsweise der Einzelne ist nämlich nicht in 
der Lage, ein Versicherungsunternehmen im Hinblick auf seine unterneh-
merische Verfassung beurteilen zu können; gleiches gilt vielfach auch für 
die Beurteilung von Risiken einzelner Versicherungsgeschäfte.85 Das Ver-
trauen der Allgemeinheit ist aber Grundlage eines Versicherungsbetriebs,86 
sodass neben dem Schutz der Interessen der in vielen Punkten sich in Un-
kenntnis befindenden Versicherten und den Gefahren, die beispielsweise in 
Form von Spekulation der Versicherungsbranche drohen, immer auch – 
bedingt durch die „diesem Wirtschaftszweig [...] im ökonomischen Gefüge 
[...] [zufallende] Schlüsselqualifikation“87 – große volkswirtschaftliche 
Werte auf dem Spiel stehen. Eine staatliche Aufsicht aber ist „das geeig-
netste Mittel, das allgemeine Vertrauen zu stärken“88.  

Hinzu kommt als weitere die Versicherungswirtschaft kennzeichnende Ei-
genschaft, dass ein aufsichtsfreier Versicherungsmarkt eventuell dazu füh-
ren würde, aber jedenfalls dazu führen könnte, dass ein die Nachfrage 
ständig übersteigendes Angebot zu einem Wettbewerb unter den Versiche-
rungsunternehmen führen würde, der von unsolider Preispolitik und von zu 
riskanten Geschäftspraktiken gekennzeichnet wäre.89 Die Ursache hierfür 
ist zum einen die Fiktivität des Produkts Versicherung, also dessen Unbe-
grenztheit, sowie die Unbestimmtheit des Zeitpunkts des Eintritts des Ver-

                                                 
83  So schon Moldenhauer, Aufsicht über Versicherungsunternehmungen, 1903, S. 63.  
84  So schon in der Begründung zum „Entwurf eines Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmun-

gen“, Reichstagsdrucksachen, 10. Legislaturperiode, II. Session 1900/1901, Drucks. No. 5, I.-Nr. II. 3327, 
Spalte 36, abgedruckt in: BAV, Motive zum VAG, 1963, S. 24. 

85  Nguyen/Molinari, Versicherungsaufsicht in Deutschland, 2009, S. 34; so schon Hans Müller, Staatsaufsicht 
über Versicherungs- und Hypothekenbankunternehmungen, 1930, S. 7, und Manes, Versicherungslexikon, 
3. Aufl., 1930, S. 171; ebenso Starke, Volkswirtschaftliche Funktion, 1954, S. 12, sowie Meister, Drittbezo-
gene Amtspflichten, 1982, S. 117; zu den den Versicherten drohenden Gefahren Peters, in: Nipperdey, 
Deutsches Privatrecht, Bd. 2, 1956, S. 894 (901 ff.).  

86  C. Büchner, Abgrenzung von Finanz- und Rechtsaufsicht, 2002, S. 4; Hemeling, Beteiligungen von Versi-
cherungsunternehmen, 1989, S. 50 f., sieht im „Versicherungsverhältnis eine Beziehung äußersten Vertrau-
ens“. 

87  C. Büchner, Abgrenzung von Finanz- und Rechtsaufsicht, 2002, S. 5. 
88  Manes, Versicherungslexikon, 3. Aufl., 1930, S. 171. 
89  Hemeling, Beteiligungen von Versicherungsunternehmen, 1989, S. 50; R. Schmidt, in: Schmidt, Europäi-

sches Versicherungsaufsichtsrecht, Bd. 1, 1964, S. 3 (6); vgl. auch Starke, Volkswirtschaftliche Funktion, 
1954, S. 19 ff. 
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sicherungsfalls und somit des Zeitpunkts der Kapitalbereitstellung.90 Auch 
gilt, wie oben bereits dargestellt, das Gesetz der großen Zahl: Je größer der 
Versicherungsbestand und die Risikomischung, desto geringer die Abhän-
gigkeit vom Zufall.91 Dies ist einerseits Grundlage der Versicherungsidee, 
birgt aber auch die Gefahr einer unsachgemäßen, also einer die dauernde 
Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge gefährdenden Geschäftspolitik in 
sich.92 Eine Versicherungsaufsicht ist also gerade im Hinblick auf die gro-
ße Bedeutung der Versicherungsbranche für die gesamte Volkswirtschaft 
für den Staat, aber auch für die Versicherungswirtschaft selbst nicht nur 
sinnvoll, sondern, zumindest auf längere Sicht, auch unabdingbar.93 Folge-
richtig sieht Gerald Miersch die Notwendigkeit und Bedeutung der Versi-
cherungsaufsicht durch die besondere volkswirtschaftliche und soziale 
Funktion der Versicherungsbranche legitimiert.94  

Zudem ist der Staat sowohl an das Sozialstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 1 
GG sowie die Art. 2 Abs. 1 und 28 Abs. 1 S. 1 GG, die ebenfalls Prinzi-
pien sozialstaatlicher Vorsorge für Leib und Leben darstellen, gebunden. 
Ihm obliegt nicht nur die Pflicht zur Hilfe in Notsituationen, sondern auch 
die Aufrechterhaltung lebens- und gesellschaftswichtiger Funktionen als 
entsprechenden Notfällen vorbeugende Maßnahme.95 Entsprechend sind 
die Intentionen staatlicher Aufsicht über die private Wirtschaft in der sozi-
alverantwortlichen und gesetzesgebundenen Kontrolle privater Unterneh-
menstätigkeit begründet.96 Der Umfang dieser Kontrolle wird dabei einer-
seits durch die Gewährleistungen der Freiheitsrechte, also insbesondere 
durch den Schutzgehalt der Art. 12 und 14 GG, in begrenzender und durch 
die Intendanzen des Sozialstaatsprinzips in verpflichtender und zugleich 
 

                                                 
90  Hemeling, Beteiligungen von Versicherungsunternehmen, 1989, S. 50.  
91  Hemeling, Beteiligungen von Versicherungsunternehmen, 1989, S. 50; vgl. auch Starke, Volkswirtschaftli-

che Funktion, 1954, S. 19 ff., sowie K. Hübner, Fachaufsicht im KWG, 1967, S. 30: „die angebotene ‚Ware’ 
der Versicherungen lediglich in einem Versicherungsversprechen besteht“. 

92  Vgl. in diesem Zusammenhang auch Meister, Drittbezogene Amtspflichten, 1982, S. 120. 
93  Michaels, in: BAV, 100 Jahre Versicherungsaufsicht, Bd. 1, 2001, S. 537 (539); ausführlich zur volkswirt-

schaftlichen Funktion der Versicherungsaufsicht Starke, Volkswirtschaftliche Funktion, 1954.  
94  Miersch, Versicherungsaufsicht, 1996, S. 1. 
95  So Stein, Wirtschaftsaufsicht, 1967, S. 19 f. 
96  Mösbauer, Staatsaufsicht über die Wirtschaft, 1990, S. 34; Kaulbach, VersR 1981, S. 702 (702).  
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legitimierender Weise bestimmt.97 Schutz der Individualrechte im Allge-
meinen wie auch Garantie der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit im Be-
sonderen enden dort, wo sie mit der Verwirklichung einer sozialstaatlichen 
Rechtsordnung einerseits und gesamtwirtschaftlichen Belangen anderer-
seits in Konflikt geraten würden.98 So gehört zu einer sozialen Rechtsord-
nung eine geordnete Volkswirtschaft und somit ebenfalls eine Volkswirt-
schaft, die nicht den Gefahren einer unbeaufsichtigten Versicherungswirt-
schaft ausgesetzt ist.99 Es ist dieses „öffentliche Interesse an einer gedeihli-
chen und soliden Entwicklung des Versicherungswesens“100, welches „die 
Notwendigkeit und das legitime staatliche Interesse an einer umfassenden 
staatlichen Aufsicht und aufsichtspolitischen Funktionssicherung der priva-
ten Versicherungswirtschaft“101 begründet. Entsprechend steht auch die 
Versicherungsaufsicht als Teil der Wirtschaftsaufsicht einerseits für „ein 
freiheitlich geordnetes Staatswesen, das nicht unbedingt alle gesellschaft-
lich relevanten Funktionen selbst ausüben will, [und] andererseits aber 
[auch für] den sozialen Staat, der das Seine zur für das allgemeine Wohl 
gedeihlichen Entfaltung [...] beizutragen sich verpflichtet hält“102. Folglich 
ist die Versicherungsaufsicht also auch Ausfluss des Prinzips der Sozial-
staatlichkeit in Art. 20 Abs. 1 GG und somit verfassungsrechtlich gebo-
ten.103 Es handelt sich bei ihr somit um eine notwendige Staatsaufgabe.  

Eine solche Legitimation einer staatlichen Versicherungsaufsicht findet 
dabei auch Anklang an die im Rahmen der bereits im 18. Jahrhundert vor  
 

                                                 
97  So Scholz, ZVersWiss 1984, S. 1 (11); K. Hübner, Fachaufsicht im KWG, 1967, S. 40; R. Schmidt, in: Gro-

ße/Müller-Lutz/Schmidt, Versicherungsenzyklopädie, Bd. 3, 4. Aufl., 1991, S. 543 (547): „durch die Sozial-
staatsklauseln des Grundgesetzes eingeschränkte Wirtschaftsfreiheit“.   

98  So K. Hübner, Fachaufsicht im KWG, 1967, S. 11, der darauf hinweist, dass die Komponenten „Schutz der 
Individualrechte“ und „Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Belange“ zum Grundsatz der Mittel-
Zweck-Relation im Verwaltungs- und Verfassungsrecht führen. 

99  Vgl. hierzu C. Büchner, Abgrenzung von Finanz- und Rechtsaufsicht, 2002, S. 5 f. und Kaulbach, in: 
Fahr/Kaulbach/Bähr, VAG, 4. Aufl., 2007, Vor § 1, Rn. 1; entsprechend Mösbauer, DÖV 1985, S. 811 
(812), sowie Hohlfeld, VW 1990, S. 436 (441). 

100  Goldberg, in: Goldberg/Müller, VAG, 1980, Einl., Rn. 1.  
101  Mösbauer, Staatsaufsicht über die Wirtschaft, 1990, S. 355; ebenso Picozzi, Aufsicht und Staatseinfluß, 

1985, S. 83, der von einer ordnungspolitischen Aufgabe im gesamtwirtschaftlichen Interesse spricht. 
102  Kaulbach, VersR 1981, S. 702 (703).   
103  BVerwG, VersR 1956, S. 481 (482); Seiling, Versicherungsaufsicht und Grundrechte, 1994, S. 25; vgl. auch 

Pieper, Aufsicht 2006, S. 167, und Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Bd. 1, 2. Aufl., 1953, S. 734, der 
eine staatliche Kontrolle vom Gemeinwohl gefordert sieht. 


